
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Bvwg Erkenntnis 2024/6/5 W293
2288934-1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.2024

Entscheidungsdatum

05.06.2024

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934
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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Dr. Monika ZWERENZ, LL.M. als Einzelrichterin über
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die Beschwerde von 1.) XXXX (alias XXXX ), geb. XXXX , 2.) XXXX , geb. XXXX (alias XXXX , geb. XXXX ), 3.) XXXX , geb. XXXX

(alias XXXX ), (alias XXXX ) und 4.) XXXX , geb. XXXX (alias XXXX geb. XXXX ), alle syrische Staatsangehörige, alle vertreten

durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien,

gegen jeweils Spruchpunkt I der Bescheide des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom 17.02.2024, Zl. XXXX (ad

1.), Zl. XXXX (ad 2.), Zl. XXXX und Zl. XXXX (ad 4.) nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht

erkannt:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Dr. Monika ZWERENZ, LL.M. als

Einzelrichterin über die Beschwerde von 1.) römisch XXXX (alias römisch XXXX ), geb. römisch XXXX , 2.) römisch XXXX ,

geb. römisch XXXX (alias römisch XXXX , geb. römisch XXXX ), 3.) römisch XXXX , geb. römisch XXXX (alias römisch XXXX

), (alias römisch XXXX ) und 4.) römisch XXXX , geb. römisch XXXX (alias römisch XXXX geb. römisch XXXX ), alle syrische

Staatsangehörige, alle vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH,

Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien, gegen jeweils Spruchpunkt römisch eins der Bescheide des Bundesamts für

Fremdenwesen und Asyl vom 17.02.2024, Zl. römisch XXXX (ad 1.), Zl. römisch XXXX (ad 2.), Zl. römisch XXXX und Zl.

römisch XXXX (ad 4.) nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführer, alle syrische Staatsangehörige, reisten in Österreich ein und stellten am 08.10.2023 einen

Antrag auf internationalen Schutz. In der Erstbefragung am 09.10.2023 gab der Erstbeschwerdeführer XXXX (alias XXXX

, in der Folge: BF1) an, in seinem Land herrsche Krieg und es gäbe keine Sicherheit. Sonst habe er keine weiteren

Fluchtgründe. Bei einer Rückkehr fürchte er sich vor dem Krieg. Die Zweitbeschwerdeführerin XXXX (alias XXXX in der

Folge: BF2), die mit dem BF1 traditionell verheiratet, gleichzeitig die Cousine des BF1 bzw. Schwester des BF3 und BF4

ist, führte in ihrer Erstbefragung am selben Tag dieselben Fluchtgründe und Rückkehrbefürchtungen an. Dies deckt

sich mit dem Vorbringen des Drittbeschwerdeführers XXXX (alias XXXX , in der Folge: BF3). Der Viertbeschwerdeführer

XXXX (alias XXXX , in der Folge: BF4) gab als Fluchtgrund ebenfalls den Krieg in Syrien und die fehlende Sicherheit an,

zudem, dass er in Österreich arbeiten möchte. Sonst habe er keine Fluchtgründe. Bei einer Rückkehr fürchte er sich

vor dem Krieg und der Armut.1. Die Beschwerdeführer, alle syrische Staatsangehörige, reisten in Österreich ein und

stellten am 08.10.2023 einen Antrag auf internationalen Schutz. In der Erstbefragung am 09.10.2023 gab der

Erstbeschwerdeführer römisch XXXX (alias römisch XXXX , in der Folge: BF1) an, in seinem Land herrsche Krieg und es

gäbe keine Sicherheit. Sonst habe er keine weiteren Fluchtgründe. Bei einer Rückkehr fürchte er sich vor dem Krieg.

Die Zweitbeschwerdeführerin römisch XXXX (alias römisch XXXX in der Folge: BF2), die mit dem BF1 traditionell

verheiratet, gleichzeitig die Cousine des BF1 bzw. Schwester des BF3 und BF4 ist, führte in ihrer Erstbefragung am

selben Tag dieselben Fluchtgründe und Rückkehrbefürchtungen an. Dies deckt sich mit dem Vorbringen des

Drittbeschwerdeführers römisch XXXX (alias römisch XXXX , in der Folge: BF3). Der Viertbeschwerdeführer römisch

XXXX (alias römisch XXXX , in der Folge: BF4) gab als Fluchtgrund ebenfalls den Krieg in Syrien und die fehlende

Sicherheit an, zudem, dass er in Österreich arbeiten möchte. Sonst habe er keine Fluchtgründe. Bei einer Rückkehr

fürchte er sich vor dem Krieg und der Armut.

2. Am 29.11.2023 wurden BF1, BF3 und BF4 vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: Bundesamt)

getrennt voneinander niederschriftlich einvernommen. Der BF1 gab zu seinen Fluchtgründen an, er habe sich in Syrien

nicht wohl gefühlt. Sein Vater habe schon vor den Ereignissen als Sunnit Alkohol verkauft. Aus diesem Grund habe die

Gesellschaft seine Familie verachtet. Es habe dann in XXXX viele Gefechte gegeben, diese seien auch in zivile Gebiete

gekommen, wo viele Menschen gestorben seien. Weil sein Vater Alkohol verkauft habe, hätten sie auch Drohungen



bekommen und seien als Ungläubige bezeichnet worden. Die Familie sei daraufhin in die Türkei geKohen. Er habe

einmal an einem Kreisverkehr aufgehängte Kurden gesehen und Kinder, die damit gespielt haben. Das sei in XXXX

gewesen. Da habe er die Situation zu hassen gelernt. Das Gebiet sei zerstört worden, alles kaputtgegangen. Aus dem

Grund sei er mit seiner Familie illegal in die Türkei gegangen. Bei einer Rückkehr fürchte er, einrücken zu müssen,

wenn er beim Regime wäre. Er habe Syrien illegal verlassen, deswegen würde ihn das Regime ebenfalls bestrafen.2.

Am 29.11.2023 wurden BF1, BF3 und BF4 vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: Bundesamt)

getrennt voneinander niederschriftlich einvernommen. Der BF1 gab zu seinen Fluchtgründen an, er habe sich in Syrien

nicht wohl gefühlt. Sein Vater habe schon vor den Ereignissen als Sunnit Alkohol verkauft. Aus diesem Grund habe die

Gesellschaft seine Familie verachtet. Es habe dann in römisch XXXX viele Gefechte gegeben, diese seien auch in zivile

Gebiete gekommen, wo viele Menschen gestorben seien. Weil sein Vater Alkohol verkauft habe, hätten sie auch

Drohungen bekommen und seien als Ungläubige bezeichnet worden. Die Familie sei daraufhin in die Türkei geKohen.

Er habe einmal an einem Kreisverkehr aufgehängte Kurden gesehen und Kinder, die damit gespielt haben. Das sei in

römisch XXXX gewesen. Da habe er die Situation zu hassen gelernt. Das Gebiet sei zerstört worden, alles

kaputtgegangen. Aus dem Grund sei er mit seiner Familie illegal in die Türkei gegangen. Bei einer Rückkehr fürchte er,

einrücken zu müssen, wenn er beim Regime wäre. Er habe Syrien illegal verlassen, deswegen würde ihn das Regime

ebenfalls bestrafen.

Am selben Tag wurde auch der BF3 vom Bundesamt einvernommen. Er gab an, Syrien wegen des Krieges verlassen zu

haben. Er sei erst zehn Jahre alt gewesen und mit seiner Familie illegal in die Türkei geKohen. Im Fall einer Rückkehr

habe er Angst, zum Militär zu müssen, es gäbe auch Milizen, Terror und Tötungen. Der BF4, der ebenfalls am

29.11.2023 vom Bundesamt einvernommen wurde, gab zu seinem Fluchtgrund befragt an, er sei ein Kind gewesen

und habe nur mitbekommen, dass sein Vater sie weggebracht habe. Er kenne sich bis jetzt nicht gut in Syrien aus. Bei

einer Rückkehr befürchte er, zum Militär zu müssen und dann an die Front. In seinem Heimatort habe er Angst, dass

man ihn entführe und dann Lösegeld fordern würde. Dort sei es nicht sicher. Er wolle nichts mit diesem Krieg zu tun

haben.

Die BF2 wurde am 06.02.2024 vom Bundesamt einvernommen. Sie gab an, wegen des Krieges ihr Heimatland

verlassen zu haben. Ihr Vater und ihr Ehemann seien zum Wehrdienst einberufen worden. Zu ihren

Rückkehrbefürchtungen befragt gab sie an, Angst wegen des Krieges zu haben. Es sei nicht mehr, wie es gewesen sei.

Die Türkei sei für sie sicherer gewesen.

3. Mit den im Spruch unter Punkt 1.), 2.), 3.) und 4.) bezeichneten Bescheiden wies das Bundesamt die Anträge von

BF1, BF2, BF3 und BF4 auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten ab

(Spruchpunkt I.), erkannte ihnen den Status von subsidiär Schutzberechtigten zu und erteilte jeweils eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr (jeweils Spruchpunkte II. und III.)3. Mit den im Spruch unter Punkt 1.), 2.), 3.) und

4.) bezeichneten Bescheiden wies das Bundesamt die Anträge von BF1, BF2, BF3 und BF4 auf internationalen Schutz

hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten ab (Spruchpunkt römisch eins.), erkannte ihnen den

Status von subsidiär Schutzberechtigten zu und erteilte jeweils eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr

(jeweils Spruchpunkte römisch II. und römisch III.)

4. Gegen jeweils Spruchpunkt I. der Bescheide erhoben BF1, BF2, BF3 und BF4 fristgerecht Beschwerde.4. Gegen

jeweils Spruchpunkt römisch eins. der Bescheide erhoben BF1, BF2, BF3 und BF4 fristgerecht Beschwerde.

5. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 31.05.2024 eine öLentliche mündliche Verhandlung durch, in der die

BeschwerdeführerInnen im Beisein ihrer Rechtsvertretung und unter Zuhilfenahme einer Dolmetscherin für die

arabische Sprache zu ihren Fluchtgründen befragt wurden. Im Zuge der Verhandlung legte die Rechtsvertretung eine

Stellungnahme zu den mit der Ladung bekannt gegebenen Länderberichten vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person und den Lebensumständen der BeschwerdeführerInnen:

Die BeschwerdeführerInnen führen die im Spruch genannten Namen und sind an den im Spruch genannten Daten

geboren. Die Identitäten stehen nicht fest. Sämtliche BeschwerdeführerInnen sind syrische Staatsangehörige, gehören

der Volksgruppe der Araber an, bekennen sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam und sprechen



muttersprachlich Arabisch.

BF1 und BF2 sind traditionell miteinander verheiratet. Sie sind Cousin und Cousine. BF3 und BF4 sind die Brüder der

BF2 bzw. Cousins des BF1.

BF1 ist in XXXX , im Distrikt Tall Abbyad, im Gouvernement Ar-Raqqa geboren, aufgewachsen und bis zur 5. Klasse zur

Schule gegangen. Im Anschluss ist er mit seiner Familie in die nahe gelegene Stadt XXXX gezogen und hat dort bis zur

10. Klasse die Schule besucht. Im Jahr 2014 ist er sodann nach Ausbruch der syrischen Revolution mit seiner Mutter

und seinen Geschwistern in die Türkei gegangen. BF1 ist in römisch XXXX , im Distrikt Tall Abbyad, im Gouvernement

Ar-Raqqa geboren, aufgewachsen und bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. Im Anschluss ist er mit seiner Familie in

die nahe gelegene Stadt römisch XXXX gezogen und hat dort bis zur 10. Klasse die Schule besucht. Im Jahr 2014 ist er

sodann nach Ausbruch der syrischen Revolution mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in die Türkei gegangen.

BF1 ist traditionell mit der BF2 verheiratet. Die Eheschließung fand kurz vor seiner Einreise nach Österreich in der

Türkei statt. Sein Vater lebt mit seiner zweiten Ehefrau und zwei Geschwistern weiterhin in Syrien. In Syrien leben

weitere Onkel mütterlicher- und väterlicherseits. Die Onanzielle Situation der Familie ist stabil, die Familie verfügt über

(Liegenschafts-)Vermögen in Syrien.

BF2, die mit BF1 traditionell verheiratet ist, sowie BF3 und BF4 sind XXXX , einer Ortschaft im Distrikt Tall Abbyad

aufgewachsen. Sie haben im Kindesalter im Jahr 2014 Syrien verlassen und fortan in der Türkei gelebt. BF3 ist ledig,

BF4 geschieden. Auch BF2, BF3 und BF4 verfügen über zahlreiche Onkeln mütterlicher- und väterlicherseits, die noch

in Syrien leben. Zu diesen besteht auch teilweise Kontakt. Auch die Familie von BF2, BF3 und BF4 verfügt über

(Liegenschafts-)Vermögen in Syrien.BF2, die mit BF1 traditionell verheiratet ist, sowie BF3 und BF4 sind römisch XXXX ,

einer Ortschaft im Distrikt Tall Abbyad aufgewachsen. Sie haben im Kindesalter im Jahr 2014 Syrien verlassen und

fortan in der Türkei gelebt. BF3 ist ledig, BF4 geschieden. Auch BF2, BF3 und BF4 verfügen über zahlreiche Onkeln

mütterlicher- und väterlicherseits, die noch in Syrien leben. Zu diesen besteht auch teilweise Kontakt. Auch die Familie

von BF2, BF3 und BF4 verfügt über (Liegenschafts-)Vermögen in Syrien.

BF1, BF2, BF3 und BF4 sind gesund und leiden unter keinen lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden physischen

oder psychischen Erkrankungen. BF2 ist schwanger und erwartet im August ihr erstes Kind.

Die Herkunftsregion der BeschwerdeführerInnen, konkret die Region XXXX , beOndet sich unter Kontrolle von FSA-

Gruppen sowie türkischen Gruppen in Nordost-Syrien.Die Herkunftsregion der BeschwerdeführerInnen, konkret die

Region römisch XXXX , befindet sich unter Kontrolle von FSA-Gruppen sowie türkischen Gruppen in Nordost-Syrien.

Die BeschwerdeführerInnen verließen im Jahr 2014 Syrien und lebten in der Folge in der Türkei, bevor sie im Jahr 2023

illegal in Österreich einreisten und einen Antrag auf internationalen Schutz stellten.

Die BeschwerdeführerInnen sind in Österreich strafrechtlich unbescholten und subsidiär schutzberechtigt.

1.2. Zum Fluchtvorbringen der BeschwerdeführerInnen:

Die BeschwerdeführerInnen verließen Syrien im Jahr 2014 aufgrund der dortigen prekären Sicherheits- und

Wirtschaftslage.

Festgestellt wird, dass BF1, BF3 und BF4 in Syrien keinen Wehrdienst abgeleistet haben, weder haben sie bei der

syrischen Armee gedient, noch bei einer anderen Einheit einen Wehrdienst abgeleistet.

BF1, BF3 und BF4 sind in ihrer Heimatregion nicht der Gefahr ausgesetzt, zum verpKichtenden Wehrdienst der

syrischen Armee einberufen zu werden. Das syrische Regime hat keinen ZugriL auf die von der Freien Syrischen Armee

sowie den Türken kontrollierte Herkunftsregion der Beschwerdeführer. Die Herkunftsregion ist im Übrigen ohne

Kontakt zum syrischen Regime erreichbar.

Auch durch andere Gruppierungen drohen den BF1, BF3 und BF4 in ihrer Herkunftsregion nicht mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit eine Rekrutierung oder sonstige Gefährdung durch Milizen.

Die BF2 ist aufgrund ihres Geschlechts keinen psychischen oder physischen EingriLen in ihre körperliche Integrität

oder Lebensgefahr ausgesetzt. Insbesondere ist sie in Syrien nicht als alleinstehende Frau anzusehen. Wie oben

bereits zu den Personen der BeschwerdeführerInnen ausgeführt, leben noch zahlreiche (auch männliche)

Familienangehörige der BF2 in Syrien und wäre diese daher in Syrien nicht schutzlos und ohne (familiäre)

Unterstützung.



Die BeschwerdeführerInnen waren in Syrien nicht politisch aktiv, sind auch in Österreich nicht politisch tätig. Aus der

Teilnahme des BF1 an Demonstrationen in den Jahren 2011 und 2012 in untergeordneter Rolle droht ihm keine

Gefahr. BF2, BF3 und BF4 haben an keinen Demonstrationen teilgenommen.

Die BeschwerdeführerInnen sind wegen ihres Aufenthalts in Österreich, ihrer Asylantragstellung oder wegen ihrer

allgemeinen Wertehaltung in Syrien keinen physischen oder psychischen EingriLen in ihre körperliche Integrität

ausgesetzt.

Den BeschwerdeführerInnen droht in Syrien mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keine Verfolgung aufgrund ihrer

ethnischen, religiösen, staatsbürgerlichen oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen

Gesinnung.

Es besteht kein reales Risiko, dass den BeschwerdeführerInnen im Fall einer Rückkehr eine oppositionelle Gesinnung

unterstellt werden würde. Es besteht auch kein reales Risiko, dass den BeschwerdeführerInnen aufgrund der

Zugehörigkeit zu ihrer Familie in Syrien asylrelevante Verfolgung drohen würde.

Es sind keine anderen Gründe erkennbar, aus denen den BeschwerdeführerInnen in Syrien Verfolgung durch das

syrische Regime bzw. den syrischen Staat droht.

1.3. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsland:

Die Länderfeststellungen zu Syrien basieren insbesondere auf nachstehenden Quellen:

?        Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Syrien, Version 11, Stand: 27.03.2024

?        EASO: Bericht zur Lage der Rückkehrer aus dem Ausland, Juni 2021

?        EUAA: Bericht zur Sicherheitslage, September 2022

?        DIS: Syria: Bericht zur Behandlung von RückkehrerInnen, Mai 2021

?        EUAA Country Guidance Syria, April 2024

?        EUAA, Syria: Targeting of Individuals, September 2022

?        UNHCR – Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien Kiehen, März

2021

?        Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zu Syrien vom 27.01.2022: Syrien, Wehrdienst

?        DIS, Syria, Military Service, Januar 2024

?        ACCORD, Anfragebeantwortung vom 08.09.2022: Syrien: Wehrdienstverweigerung und Desertion

?        Anfragebeantwortung der Staatendokumentation: Syrien – Grenzübergänge, 25.10.2023

?        Anfragebeantwortung der Staatendokumentation; Syrien: Wehrdienstverweigerer an syrischen Grenzübergängen

inklusive Hinweise auf bereits erstellte Dokumentationen, 17.08.2023

Auszug aus den Länderinformationen der Staatendokumentation zu Syrien, Version 11

Auszug aus den Länderinformationen der Staatendokumentation zu Syrien, Version 11:

Sicherheitslage

Nordost-Syrien (Selbstverwaltungsgebiet Nord- und Ostsyrien (Autonomous Administration of North and East Syria -

AANES) und das Gebiet der SNA (Syrian National Army)

Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a.

Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats) dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei

Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul

startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in

Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen

türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie

Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge

dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen,



wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF

gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer Luftschläge und einer potenziellen BodenoLensive

umzustrukturieren. Durch türkische AngriLe auf die zivile Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre

Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriLe beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die

Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und

August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und

töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC

3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit

2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023 begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der

Intensivierung ihrer LuftangriLe auf kurdische Ziele in Syrien, nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei

Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die LuftangriLe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und

Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von Millionen von Menschen wichtige Wasser- und

Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des

deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a. Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats)

dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK)

zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit

Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu

vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der

kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung

mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit

Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen, wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter

Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer

Luftschläge und einer potenziellen BodenoLensive umzustrukturieren. Durch türkische AngriLe auf die zivile

Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriLe

beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der

Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den

wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell

Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC 3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident

Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit 2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023

begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der Intensivierung ihrer LuftangriLe auf kurdische Ziele in Syrien,

nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die

LuftangriLe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von

Millionen von Menschen wichtige Wasser- und Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Die Türkei unterstellt sowohl den Streitkräften der Volksverteidigungseinheiten (YPG) als auch der Democratic Union

Party (PYD) Nähe zur von der EU als Terrororganisation gelisteten PKK und bezeichnet diese daher ebenfalls als

Terroristen und Gefahr für die nationale Sicherheit der Türkei (AA 29.11.2021).

Der Think Tank Newslines Institute for Strategy and Policy sieht auf der folgenden Karte besonders die Gebiete von Tal

Rifa'at, Manbij und Kobanê als potenzielle Ziele einer türkischen OLensive. Auf der Karte sind auch die Strecken und

Gebiete mit einer Präsenz von Regime- und pro-Regime-Kräften im Selbstverwaltungsgebiet ersichtlich, die sich vor

allem entlang der Frontlinien zu den pro-türkischen Rebellengebieten und entlang der türkisch-syrischen Grenze

entlangziehen. In Tal Rifa'at und an manchen Grenzabschnitten sind sie nicht präsent.

Der Rückzug der USA aus den Gebieten östlich des Euphrat im Oktober 2019 ermöglichte es der Türkei, sich in das

Gebiet auszudehnen und ihre Grenze tiefer in Syrien zu verlegen, um eine PuLerzone gegen die SDF zu schaLen

(CMEC 2.10.2020). Aufgrund der türkischen Vorstöße sahen sich die SDF dazu gezwungen, mehrere tausend syrische

Regierungstruppen aufzufordern, in dem Gebiet Stellung zu beziehen, um die Türkei abzuschrecken, und den Kampf

auf eine zwischenstaatliche Ebene zu verlagern (ICG 18.11.2021). Regimekräfte sind seither in allen größeren Städten

in Nordostsyrien präsent (AA 29.11.2021). Die Türkei stützte sich bei ihrer MilitäroLensive im Oktober 2019 auch auf

Rebellengruppen, die in der 'Syrian National Army' (SNA) zusammengefasst sind; seitens dieser Gruppen kam es zu



gewaltsamen ÜbergriLen, insbesondere auf die kurdische Zivilbevölkerung sowie Christen und Jesiden (Ermordungen,

Plünderungen und Vertreibungen). Aufgrund des Einmarsches wuchs die Zahl der intern vertriebenen Menschen im

Nordosten auf über eine halbe Million an (ÖB Damaskus 1.10.2021).

Entgegen früheren Ankündigungen bleiben die USA weiterhin militärisch präsent (ÖB Damaskus 1.10.2021; vgl. AA

29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022 errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im Dorf Naqara im

Nordosten Syriens, der zu den drei Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der Region Qamishli

gehört. Der neue Militärstützpunkt kann dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und Irans in der Region

zu überwachen; insbesondere überblickt er direkt den von den russischen Streitkräften betriebenen

LuftwaLenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur wenige Kilometer von den iranischen Militärstandorten südlich

der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriLe zwischen den in Nordost-Syrien

stationierten US-Truppen und Iran-nahen Milizen (AA 2.2.2024). Entgegen früheren Ankündigungen bleiben die USA

weiterhin militärisch präsent (ÖB Damaskus 1.10.2021; vergleiche AA 29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022

errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im Dorf Naqara im Nordosten Syriens, der zu den drei

Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der Region Qamishli gehört. Der neue Militärstützpunkt kann

dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und Irans in der Region zu überwachen; insbesondere überblickt

er direkt den von den russischen Streitkräften betriebenen LuftwaLenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur

wenige Kilometer von den iranischen Militärstandorten südlich der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen

wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriLe zwischen den in Nordost-Syrien stationierten US-Truppen und Iran-nahen

Milizen (AA 2.2.2024).

SDF, YPG und YPJ [Anm.: Frauenverteidigungseinheiten] sind nicht nur mit türkischen Streitkräften und verschiedenen

islamistischen Extremistengruppen in der Region zusammengestoßen, sondern gelegentlich auch mit kurdischen

bewaLneten Gruppen, den Streitkräften des Assad-Regimes, Rebellen der Freien Syrischen Armee und anderen

Gruppierungen (AN 17.10.2021). Die kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens umfassen auch den größten

Teil des Gebiets, das zuvor unter der Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG 11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022). Raqqa war de

facto die Hauptstadt des IS (PBS 22.2.2022), und die Region gilt als "Hauptschauplatz für den Aufstand des IS" (ICG

11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022).SDF, YPG und YPJ [Anm.: Frauenverteidigungseinheiten] sind nicht nur mit türkischen

Streitkräften und verschiedenen islamistischen Extremistengruppen in der Region zusammengestoßen, sondern

gelegentlich auch mit kurdischen bewaLneten Gruppen, den Streitkräften des Assad-Regimes, Rebellen der Freien

Syrischen Armee und anderen Gruppierungen (AN 17.10.2021). Die kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten

Syriens umfassen auch den größten Teil des Gebiets, das zuvor unter der Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG

11.10.2019; vergleiche EUAA 9.2022). Raqqa war de facto die Hauptstadt des IS (PBS 22.2.2022), und die Region gilt als

"Hauptschauplatz für den Aufstand des IS" (ICG 11.10.2019; vergleiche EUAA 9.2022).

Die kurdischen YPG stellen einen wesentlichen Teil der Kämpfer und v. a. der Führungsebene der SDF, welche in

Kooperation mit der internationalen Anti-IS-Koalition militärisch gegen die Terrororganisation IS in Syrien vorgehen (AA

29.11.2021). In Reaktion auf die Reorganisation der Truppen zur Verstärkung der Front gegen die Türkei stellten die

SDF vorübergehend ihre Operationen und andere Sicherheitsmaßnahmen gegen den Islamischen Staat ein. Dies

weckte Befürchtungen bezüglich einer Stärkung des IS in Nordost-Syrien (Newlines 7.3.2023). Die SDF hatten mit

Unterstützung US-amerikanischer Koalitionskräfte allein seit Ende 2021 mehrere Sicherheitsoperationen durchgeführt,

in denen nach eigenen Angaben Hunderte mutmaßliche IS-Angehörige verhaftet und einzelne Führungskader getötet

wurden (AA 2.2.2024).

Der IS führt weiterhin militärische Operationen in der AANES durch. Die SDF reagieren auf die AngriLe mit

routinemäßigen Sicherheitskampagnen, unterstützt durch die Internationale Koalition. Bisher konnten diese die

Aktivitäten des IS und seiner aZliierten Zellen nicht einschränken. SOHR dokumentierte von Anfang 2023 bis

September 2023 121 Operationen durch den IS, wie bewaLnete AngriLe und Explosionen, in den Gebieten der AANES.

Dabei kamen 78 Personen zu Tode, darunter 17 ZivilistInnen und 56 Mitglieder der SDF (SOHR 24.9.2023).

Mit dem AngriL auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran anschließenden

mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (IS-Angehörige, SDF-Kämpfer, Zivilisten)

demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im Land auch

komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es sich um

prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten Gefängnisses



befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen Gründen

festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten, was die SDF

jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte kämpften

aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen den US-

amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Kiehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vgl. NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriLe des IS (TWP 24.2.2022). Die geKohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights

Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).Mit dem AngriL auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran

anschließenden mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (IS-Angehörige, SDF-Kämpfer,

Zivilisten) demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im

Land auch komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es

sich um prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten

Gefängnisses befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen

Gründen festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten,

was die SDF jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte

kämpften aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen

den US-amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Kiehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vergleiche NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriLe des IS (TWP 24.2.2022). Die geKohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights

Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).

Während vorhergehende IS-AngriLe von kurdischen Quellen als unkoordiniert eingestuft wurden, erfolgte die Aktion in

Hassakah durch drei bestens koordinierte IS-Zellen. Die Tendenz geht demnach Richtung seltenerer, aber größerer

und komplexerer AngriLe, während dezentralisierte Zellen häuOge, kleinere Attacken durchführen. Der IS nutzt dabei

besonders die große Not der in Lagern lebenden Binnenvertriebenen im Nordosten Syriens aus, z. B. durch die

Bezahlung kleiner Beträge für Unterstützungsdienste. Der IS ermordete auch einige Personen, welche mit der

Lokalverwaltung zusammenarbeiteten (TWP 24.2.2022). Das Ausüben von koordinierten und ausgeklügelten

Anschlägen in Syrien und im Irak wird von einem Vertreter einer US-basierten Forschungsorganisation als Indiz dafür

gesehen, dass die vermeintlich verstreuten Schläferzellen des IS wieder zu einer ernsthaften Bedrohung werden (NYT

25.1.2022). Trotz der laufenden Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung hat der IS im Nordosten Syriens an Stärke

gewonnen und seine Aktivitäten im Gebiet der SDF intensiviert. Am 28.9.2022 gaben die SDF bekannt, dass sie eines

der größten WaLenverstecke des IS seit Anfang 2019 erobert haben. Sowohl die Größe des Fundes als auch sein

Standort sind ein Beleg für die wachsende Bedrohung, die der IS im Nordosten Syriens darstellt (TWI 12.10.2022). Bei

einem weiteren koordinierten AngriL des IS auf das Quartier der kurdischen de facto-Polizeikräfte (ISF/Asayish) sowie

auf ein nahegelegenes Gefängnis für IS-Insassen in Raqqa Stadt kamen am 26.12.2022 nach kurdischen Angaben

sechs Sicherheitskräfte und ein Angreifer ums Leben (AA 29.3.2023). Laut dem Bericht des UN-Sicherheitsrats vom Juli

2022 sind einige der Mitgliedstaaten der Meinung, dass der IS seine Ausbildungsaktivitäten, die zuvor eingeschränkt

worden waren, insbesondere in der Wüste Badiya wieder aufgenommen habe (EUAA 9.2022). Im Jahr 2023 haben die

Aktivitäten von Schläferzellen des IS vor allem in der östlichen Wüste zugenommen (CFR 13.2.2024).

Die kurdischen Sicherheitskräfte kontrollieren weiterhin knapp 30 Lager mit 11.000 internierten IS-Kämpfern (davon



500 aus Europa) sowie die Lager mit Familienangehörigen; der Großteil davon in al-Hol (ÖB Damaskus 1.10.2021). Nach

einigen Rückführungen und Repatriierungen beläuft sich die Gesamtzahl der Menschen in al-Hol nun auf etwa 53.000,

von denen etwa 11.000 ausländische Staatsangehörige sind (MSF 7.11.2022b), auch aus Österreich (ÖB Damaskus

1.10.2021). Das Ziel des IS ist es, diese zu befreien, aber auch seinen Anhängern zu zeigen, dass man dazu in der Lage

ist, diese Personen herauszuholen (Zenith 11.2.2022). Das Lager war einst dazu gedacht, Zivilisten, die durch den

KonKikt in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere, vorübergehende Unterkunft und humanitäre

Dienstleistungen zu bieten. Der Zweck von al-Hol hat sich jedoch längst gewandelt, und das Lager ist zunehmend zu

einem unsicheren und unhygienischen Freiluftgefängnis geworden, nachdem die Menschen im Dezember 2018 aus

den vom IS kontrollierten Gebieten dorthin gebracht wurden (MSF 7.11.2022b). 65 Prozent der Bewohner von al-Hol

sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf Jahren (MSF 19.2.2024), die täglicher Gewalt und Kriminalität

ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vgl. MSF 7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu einem Refugium für den IS geworden,

um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News 6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen türkische Raketen in der Nähe des Lagers

ein. Das Chaos, das zu den schwierigen humanitären Bedingungen im Lager hinzukommt, hat zu einem Klima geführt,

das die Indoktrination durch den IS begünstigt. Die SDF sahen sich zudem gezwungen, ihre Kräfte zur Bewachung der

IS-Gefangenenlager abzuziehen, um auf die türkische Bedrohung zu reagieren (AO 3.12.2022).Die kurdischen

Sicherheitskräfte kontrollieren weiterhin knapp 30 Lager mit 11.000 internierten IS-Kämpfern (davon 500 aus Europa)

sowie die Lager mit Familienangehörigen; der Großteil davon in al-Hol (ÖB Damaskus 1.10.2021). Nach einigen

Rückführungen und Repatriierungen beläuft sich die Gesamtzahl der Menschen in al-Hol nun auf etwa 53.000, von

denen etwa 11.000 ausländische Staatsangehörige sind (MSF 7.11.2022b), auch aus Österreich (ÖB Damaskus

1.10.2021). Das Ziel des IS ist es, diese zu befreien, aber auch seinen Anhängern zu zeigen, dass man dazu in der Lage

ist, diese Personen herauszuholen (Zenith 11.2.2022). Das Lager war einst dazu gedacht, Zivilisten, die durch den

KonKikt in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere, vorübergehende Unterkunft und humanitäre

Dienstleistungen zu bieten. Der Zweck von al-Hol hat sich jedoch längst gewandelt, und das Lager ist zunehmend zu

einem unsicheren und unhygienischen Freiluftgefängnis geworden, nachdem die Menschen im Dezember 2018 aus

den vom IS kontrollierten Gebieten dorthin gebracht wurden (MSF 7.11.2022b). 65 Prozent der Bewohner von al-Hol

sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf Jahren (MSF 19.2.2024), die täglicher Gewalt und Kriminalität

ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vergleiche MSF 7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu einem Refugium für den IS

geworden, um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News 6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen türkische Raketen in der Nähe

des Lagers ein. Das Chaos, das zu den schwierigen humanitären Bedingungen im Lager hinzukommt, hat zu einem

Klima geführt, das die Indoktrination durch den IS begünstigt. Die SDF sahen sich zudem gezwungen, ihre Kräfte zur

Bewachung der IS-Gefangenenlager abzuziehen, um auf die türkische Bedrohung zu reagieren (AO 3.12.2022).

Türkische AngriLe und eine Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome

Verwaltung von Nord- und Ostsyrien beOndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen

und sicherheitspolitischen Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der

mit ihr verbündeten Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einKussreiche Geschäftsleute EinKuss auf die

Wirtschaft aus, was verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht

(Brookings 27.1.2023). Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten

Syriens haben die SDF zunehmend drakonische Maßnahmen ergriLen, um gegen abweichende Meinungen im Land

vorzugehen und Proteste zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022).

Nach den Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter

anderem gegen den niedrigen Lebensstandard und die WehrpKicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen

steigende TreibstoLpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriLen (al-Sharq 27.8.2021; vgl. AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserKuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,

dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022). Türkische Angriffe und eine

Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome Verwaltung von Nord- und

Ostsyrien beOndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen

Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der mit ihr verbündeten

Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einKussreiche Geschäftsleute EinKuss auf die Wirtschaft aus, was



verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht (Brookings 27.1.2023).

Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten Syriens haben die SDF

zunehmend drakonische Maßnahmen ergriLen, um gegen abweichende Meinungen im Land vorzugehen und Proteste

zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022). Nach den

Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter anderem gegen

den niedrigen Lebensstandard und die WehrpKicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen steigende

TreibstoLpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriLen (al-Sharq 27.8.2021; vergleiche AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserKuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,

dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022).

Im August 2023 brachen gewaltsame KonKikte zwischen den kurdisch geführten SDF und arabischen Stämmen in Deir

ez-Zor aus (AJ 30.8.2023), in dessen Verlauf es den Aufständischen gelungen war, zeitweise die Kontrolle über

Ortschaften entlang des Euphrat zu erlangen. UNOCHA dokumentierte 96 Todesfälle und über 100 Verwundete infolge

der Kampfhandlungen, schätzungsweise 6.500 Familien seien durch die Gewalt vertrieben worden. Nach

Rückerlangung der Gebietskontrolle durch die SDF kam es auch in den folgenden Wochen zu sporadischen Attentaten

auf SDF sowie zu vereinzelten Kampfhandlungen mit Stammeskräften (AA 2.2.2024).

Frauen

Syrien ist eine patriarchalische Gesellschaft, aber je nach sozialer Schicht, Bildungsniveau, Geschlecht, städtischer oder

ländlicher Lage, Region, Religion und ethnischer Zugehörigkeit gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf

Rollenverteilung, Sexualität sowie Bildungs- und Berufschancen von Frauen. Der anhaltende KonKikt und seine

sozialen Folgen sowie die Verschiebung der de-facto-Kontrolle durch bewaLnete Gruppen über Teile Syriens haben

ebenfalls weitreichende Auswirkungen auf die Situation der Frauen (NMFA 6.2021). Mehr als ein Jahrzehnt des

KonKikts hat ein Klima geschaLen, das der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zuträglich ist, besonders angesichts der

sich verfestigenden patriarchalischen Gesellschaftsformen, und Fortschritte bei den Frauenrechten zunichtemachte.

Diese Risiken steigen unvermeidlicherweise angesichts von mehr als 15 Millionen Menschen in Syrien, die im Jahr 2023

humanitäre Hilfe benötigen. Gleichzeitig gibt es einen Anstieg an Selbstmorden unter Frauen und Mädchen, was laut

ExpertInnen auf den fehlenden Zugang von Heranwachsenden zu Möglichkeiten und entsprechenden Hilfsleistungen

liegt (UNFPA 28.3.2023).

OZzielle Mechanismen, welche die Rechte von Frauen sicherstellen sollen, funktionieren Berichten zufolge nicht mehr,

und zusammen mit dem generellen Niedergang von Recht und Ordnung sind Frauen einer Bandbreite von

Misshandlungen besonders durch extremistische Gruppen ausgesetzt, die ihre eigenen Interpretationen von

Religionsgesetzen durchsetzen. Die persönliche gesellschaftliche Freiheit von Frauen variiert je Gebiet außerhalb der

Regierungskontrolle und reicht von schwerwiegenden Kleidungs- und Verhaltensvorschriften in Gebieten

extremistischer Gruppen bis hin zu formaler Gleichheit im Selbstverwaltungsgebiet der Partiya Yekîtiya Demokrat

(PYD). Durch die Niederlage des sogenannten Islamischen Staats (IS) und dem Zurückgehen der Kampfhandlungen im

Lauf der Zeit ist die Bevölkerung in geringerem Ausmaß den extremsten Verletzungen persönlicher gesellschaftlicher

Freiheiten ausgesetzt (FH 9.3.2023). Gleichwohl haben verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen

aufgrund der Pandemie und der Bewegungseinschränkungen zugenommen, welche auch zur ökonomischen

Ausbeutung von Frauen beitragen (UNFPA 28.3.2023).

Frühe Heiraten nehmen zu (UNFPA 28.3.2023): In Syrien lässt sich in den letzten Jahren ein sinkendes Heiratsalter von

Mädchen beobachten, weil erst eine Heirat ihnen die verloren gegangene, aber notwendige rechtliche Legitimität und

einen sozialen Status, d. h. den 'Schutz' eines Mannes, zurückgibt (ÖB Damaskus 1.10.2021), denn die Angst vor

sexueller Gewalt und ihr Stigma könnte die Mädchen zu Ausgestoßenen machen. Überdies müssen die Eltern durch

eine möglichst frühe Verheiratung ihrer Töchter nicht mehr für deren Unterhalt aufkommen. Die Verheiratung von

Minderjährigen gilt als die häuOgste Form von Gewalt gegen heranwachsende Mädchen. Einige Frauen und Mädchen

werden auch gezwungen, die Täter, welche ihnen sexuelle Gewalt angetan haben, zu heiraten. Bei Weigerung droht

Isolation, weil sie nicht zu ihren Familien zurückkehren können, bzw. kann ein 'Ehrenmord' drohen. Hintergrund ist,

dass rechtliche Mittel gegen den Täter zuweilen nicht leistbar sind, und so mangels eines justiziellen Wegs die Familien



keine andere Möglichkeit als eine Zwangsehe sehen (UNFPA 28.3.2023). Dieses Phänomen ist insbesondere bei IDPs

(FH 9.3.2023) (und Flüchtlingen in Nachbarländern) zu verzeichnen. Das gesunkene Heiratsalter wiederum führt zu

einem Kreislauf von verhinderten Bildungsmöglichkeiten, zu frühen und mit Komplikationen verbundenen

Schwangerschaften und in vielen Fällen zu häuslicher und sexueller Gewalt (ÖB Damaskus 1.10.2021). Auch

geschiedene oder verwitwete Frauen gelten als vulnerabel, denn sie können Druck zur Wiederverheiratung ausgesetzt

sein (UNFPA 28.3.2023). Im Allgemeinen ist eine von fünf Frauen in Syrien heutzutage von sexueller Gewalt betroLen

(ÖB Damaskus 1.10.2021).

Bereits vor 2011 waren Frauen aufgrund des autoritären politischen Systems und der patriarchalischen Werte in der

syrischen Gesellschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Häuser geschlechtsspeziOscher Gewalt ausgesetzt. Es

wird angenommen, dass konservative Bräuche, die Frauen in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle zuweisen, für

viele Syrer maßgeblicher waren als das formale Recht (FH 3.3.2010). Doch selbst die formellen Gesetze legen für

Frauen nicht denselben Rechtsstatus und dieselben Rechte fest wie für Männer, obwohl die Verfassung die

Gleichstellung von Männern und Frauen vorsieht (USDOS 20.3.2023). Frauen werden vor allem durch das

Personenstandsgesetz bezüglich Heirat, Scheidung, Sorgerecht und Erbschaft weiterhin diskriminiert (HRW 11.1.2024).

Per legem haben Männer und Frauen dieselben politische Rechte. Der Frauenanteil im syrischen Parlament liegt je

nach herangezogener Quelle zwischen 11,2 und 13,2 %. Auch manche der höheren Regierungspositionen werden

derzeit von Frauen besetzt. Allerdings sind sie im Allgemeinen von politischen Entscheidungsprozessen

ausgeschlossen und haben wenig Möglichkeiten, sich inmitten der Repression durch Staat und Milizen unabhängig zu

organisieren. Im kurdisch-geprägten Selbstverwaltungsgebiet werden alle Führungspositionen von einem Mann und

einer Frau geteilt, während außerhalb der PYD-Strukturen die politische Autonomie für die Bevölkerung eingeschränkt

ist (FH 9.3.2023).

Die Gewalt zusammen mit bedeutendem kulturellem Druck schränkt stark die Bewegungsfreiheit von Frauen in vielen

Gebieten ein. Zusätzlich erlaubt das Gesetz, bestimmten männlichen Verwandten Frauen ein Reiseverbot aufzuerlegen.

Bewegungseinschränkungen wurden einem UN-Bericht von Februar 2022 zufolge in 51 % der untersuchten Orte

ermittelt (USDOS 20.3.2023). Obwohl erwachsene Frauen keine oZzielle Genehmigung brauchen, um das Land zu

verlassen, reisen viele Frauen in der Praxis nur dann ins Ausland, wenn der Ehemann oder die Familie dem zugestimmt

hat (NMFA 5.2022).

Frauen in Wirtschaft und medizinischer Versorgung

Wirtschaft

Durch den anhaltenden KonKikt und die damit einhergehende Instabilität sowie sich verschlechternde wirtschaftliche

Situation hat sich die Situation der Frauen zunehmend erschwert (ÖB Damaskus 1.10.2021). Der Global Gender Gap

Report stuft Syrien 2021 auf Platz 152 ein, dem fünftletzten Platz (WEF 3.2021). Aufgrund fehlender Daten ist Syrien im

diesjährigen Bericht (2022) nicht erfasst (WEF 7.2022).

Während weiterhin Vorstellungen, welche Berufe für Frauen passend sind, die Arbeitsmöglichkeiten von Frauen

einschränken oder ihnen Arbeitsmöglichkeiten verwehrt werden (UNFPA 28.3.2023), hat der Krieg auch ihre Rolle in der

Arbeitswelt verändert, und ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten eröLnet, die zuvor Männern vorbehalten waren (HART

2.8.2022): So wurden Frauen in einigen Haushalten zu denjenigen, die Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen

(UNFPA 28.3.2023), weil viele Männer getötet wurden oder sich aus Angst vor der Einberufung zur Armee, vor

Verhaftung oder Inhaftierung versteckt hielten. So lag die Beteiligung von Frauen an der syrischen Erwerbsbevölkerung

im Jahr 2018 in Damaskus, Lattakia und Tartus im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Prozent, während in anderen

Teilen des Landes der Anteil an erwerbstätigen Frauen zwischen 10 und 20 Prozent betrug und in den Provinzen Idlib,

Raqqa und Quneitra sogar noch niedriger war. Insgesamt waren Schätzungen zufolge im Jahr 2018 11,6 Prozent der

Frauen erwerbstätig, gegenüber 69,75 Prozent der Männer (NMFA 5.2020). Mittlerweile stieg im Jahr 2022 die

Erwerbsquote auf insgesamt 16,8 Prozent der weiblichen Bevölkerung, sie ist aber noch immer niedriger als im Jahr

1990 (WB o.D.). Während der Anteil der erwerbstätigen Männer im Alter von 25 bis 54 Jahren im Jahr 2021 auf 95

Prozent stieg, wurde die Zahl der Erwerbstätigen vor allem durch Frauen, Jugendliche und ältere Leute vergrößert -

d.h. Menschen mit relativ begrenzten Verdienstmöglichkeiten. Die Weltbank sieht die steigende Zahl an Vulnerablen

am Arbeitsmarkt als einen Indikator für die Notlage der BetroLenen, die darauf angewiesen sind, jedwede

Einkommensmöglichkeit unabhängig von den Bedingungen anzunehmen (WB 2023): Geschlechtsbasierte Gewalt hat



zugenommen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht einschließlich Ausbeutung bei der Arbeit wie auch Einschränkungen in

der Bewegungsfreiheit. 'Finanzielle Gewalt' in der Terminologie von UNFPA hat zugenommen, darunter die

Vorenthaltung Onanzieller Mittel, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten und von Gehältern. Wenn Frauen das Nachgehen einer

Erwerbsarbeit erlaubt wird, kann es zum Beispiel vorkommen, dass ihr Einkommen von männlichen

Familienangehörigen an sich genommen wird (UNFPA 28.3.2023). Umgekehrt gibt es nun Frauen, die mehr an den

finanziellen Entscheidungen ihrer Familie beteiligt sind (CARE 3.2016).

Neben der großen Kluft zwischen den Geschlechtern bei der Erwerbsbeteiligung existiert außerdem eine

geschlechtsspeziOsche Benachteiligung bei Sozialleistungen. Dem Besitz von Grund durch Frauen stehen

gesellschaftliche Praktiken gegenüber, welche davon abschrecken (FH 9.3.2023). Seit einer Änderung des

Personenstandsrechts im Jahr 2019 ist es möglich, dass eine Frau fordert, dass in ihrem Ehevertrag das Recht auf

Arbeit enthalten ist (SLJ 3.10.2019).

Frauen sind in verschiedenen öLentlichen und politischen Positionen tätig. Dies kann entweder aus freiem Willen

geschehen oder aus der Notwendigkeit heraus, die Familie in Abwesenheit eines männlichen Versorgers zu

unterstützen (NMFA 5.2022).

Frauen und frauengeführte Haushalte haben allgemein besonders unter den Folgen des KonKiktes zu leiden, (AA

2.2.2024) wie auch Haushalte mit behinderten Personen. 16 Prozent der von Frauen geleiteten Haushalte sowie 12

Prozent von Haushalten mit Menschen mit Behinderung sind überhaupt nicht in der Lage, ihren Lebensbedarf zu

decken (UNFPA 28.3.2023).

ÖLentliche Räume wie besonders Kontrollpunkte, aber auch Märkte, Schulen oder Straßen stellen potenzielle Risiken

dar, wo Frauen und Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt sind (UNFPA 28.3.2023).

In Fällen, in denen der Zugang zu Bildung eingeschränkt ist, kompensieren Frauen den Verlust von Bildung, indem sie

ihre Kinder zu Hause unterrichten. In Fällen, in denen der Zugang zu Infrastrukturgütern wie Wasser oder Strom

eingeschränkt ist, legen die Frauen lange Wege zurück, um Wasser oder Diesel für den Betrieb ihrer eigenen

Generatoren zu beschaLen. Darüber hinaus erhöht der Mangel an Grundnahrungsmitteln und anderen Gütern die

Arbeitsbelastung der Frauen zu Hause, weil die Aufgaben arbeitsintensiver geworden sind (z. B. backen Frauen zu

Hause Brot, wenn es keine Bäckereien mehr gibt) (CARE 3.2016).

Alleinstehende Frauen

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des KonKikts einem besonderen Risiko von Gewalt oder Belästigung

ausgesetzt. Das Ausmaß des Risikos hängt vom sozialen Status und der Stellung der Frau oder ihrer Familie ab. Die

gesellschaftliche Akzeptanz alleinstehender Frauen ist jedoch nicht mit europäischen Standards zu vergleichen (STDOK

8.2017). Armut, Vertreibung, das Führen eines Haushalts oder ein junges Alter ohne elterliche Aufsicht bringen Frauen

und Mädchen in eine Position geringerer Macht und erhöhen daher das Risiko der sexuellen Ausbeutung. Mädchen,

Witwen und Geschiedene werden als besonders gefährdet eingestuft. Auch Überlebende sexueller Gewalt sind

besonders vulnerabel (UNFPA 10.3.2019, vgl. für aktuelle Beispiele UNFPA 28.3.2023). Vor 2011 war es für Frauen unter

bestimmten Umständen möglich,
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